
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1993/10/4 KI-9/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1993

Index

10 Verfassungsrecht

10/07 Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof

Norm

VfGG §33

Leitsatz

Zurückweisung eines Wiedereinsetzungsantrags in einem Verfahren zur Entscheidung eines Kompetenzkonfliktes;

Wiedereinsetzung nur in Beschwerdeverfahren nach Art144 B-VG

Rechtssatz

Zurückweisung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Zurückweisung eines Antrags auf Entscheidung eines negativen

Kompetenzkonfliktes wegen nicht behobener formeller Mängel; Wiedereinsetzung nur in Verfahren nach Art144 B-VG.
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